
Nr. 6: Internet- und Fachraumnutzungsordnung 
  

 

Franz-Böhm-Schule Frankfurt am Main 
Eichendorffstraße 67-69 
60320 Frankfurt am Main 
 (0 69) 212-47800 

 

Die Franz-Böhm-Schule gibt sich für die Nutzung der Fachräume und den Umgang mit dem Internet 
folgende Nutzungsordnung: 
 

1. Sitzordnung 

Zu Beginn des Schuljahres wird eine feste Sitzordnung erstellt, die als PDF im Laufwerk L abgelegt wird. Diese 

feste Sitzordnung ist unbedingt einzuhalten.  

2. Unterrichtsprotokoll 

Zu Beginn der Unterrichtsstunde ist der PC-Arbeitsplatz auf etwaige Mängel zu prüfen, die in einem Protokoll 

festzuhalten sind.  

3. Verbotene Nutzungen 

Es ist verboten, pornographische, gewaltverherrlichende oder rassistische Inhalte im Internet aufzurufen oder 

zu versenden. Eigenmächtiges Aufspielen oder Kopieren von Programmen und Dateien ist ebenso unzulässig, 

wie die Verwendung mobiler Speichermedien. Ausnahmen sind nur in Absprache und mit Kenntnis des unter-

richtenden Lehrers möglich. 

4. Datenschutz und Datensicherheit 

Die Schule ist berechtigt, den Datenverkehr zu speichern und zu kontrollieren. Die Daten werden spätestens 

zum Ende des neuen Schuljahrs gelöscht. Dies gilt nicht, wenn Tatsachen den Verdacht eines schwerwiegen-

den Missbrauches des schulischen Computers begründen. 

5. Eingriffe in die Hard- und Softwareinstallation 

Veränderungen der Installation und Konfiguration der Arbeitsstationen und des Netzwerkes sowie der Mani-

pulationen an der Hardwareausstattung sind grundsätzlich untersagt. 

6. Schutz der Geräte und des Inventars 

Die Bedienung der Hard- und Software hat entsprechend den Anweisungen der Lehrkräfte zu erfolgen. Stö-

rungen oder Schäden sind sofort den für die Computernutzung verantwortlichen Personen zu melden. Alle 

Nutzer sind zu einem schonenden Umgang mit Geräten und Einrichtungen verpflichtet. Wer schuldhaft Schä-

den verursacht, hat diese zu ersetzen. Während der Nutzung der Schulcomputer ist Essen und Trinken ver-

boten. Alle Geräte und Einrichtungsgegenstände sind beim Verlassen der Räume wieder in ihren ursprüngli-

chen Zustand zu versetzten. Die Räume sind aufgeräumt und sauber zu verlassen. 

7. Internetzugang 

Der Internetzugang soll grundsätzlich nur für schulische Zwecke genutzt werden. 

Im Namen der Schule dürfen weder Verträge abgeschlossen werden noch ohne Erlaubnis kostenpflichtige 

Dienste im Internet benutzt werden. Bei der Weiterverarbeitung von Daten aus dem Internet sind Urheber- 

oder Nutzungsrechte zu beachten. 

8. Versenden von Informationen per Internet 

Das Recht auf das eigene Bild ist zu beachten. Die Veröffentlichung von Fotos und Schülermaterial im Internet 

ist nur gestattet mit der Genehmigung der Schülerinnen und Schüler bzw. der Erziehungsberechtigten. Unnö-

tiges Datenaufkommen durch Laden und Versenden großer Dateien aus dem Internet ist zu vermeiden, 

9. Folgen der Zuwiderhandlung 

Nutzer, die unbefugt Software von den Arbeitsstationen oder aus dem Netz kopieren oder verbotene Inhalte 

nutzen, machen sich strafbar und können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden. Darüber hinaus können 

Ordnungsmaßnahmen gegen Schülerinnen und Schüler eingeleitet werden, die gegen diese Nutzungsord-

nung verstoßen. 

10. Geltungsbereich 

Diese Nutzungsordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe durch Veröffentlichung im Downloadbereich der 

Schulhomepage in Kraft. Die Nutzungsordnung ist den Schülerinnen und Schülern bekannt zu geben und wird 

im Klassenbuch protokolliert. Die Schülerinnen und Schüler haben die Kenntnisnahme zu bestätigen! 

 
 
 

Frankfurt am Main, September 2023                                                      OStD T. Möller (Schulleiter) 


